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Vorwort

Vor fast drei Jahren, am 24. März 2005, ist das Gesetz über das Inver-
kehrbringen, die Rücknahme und die umweltverträgliche Entsorgung
von Elektro- und Elektronikgeräten (ElektroG) in Kraft getreten. Das Ge-
setz soll vorrangig die Vermeidung von Abfällen von Elektro- und Elek-
tronikgeräten und darüber hinaus die Wiederverwendung, die stoffliche
Verwertung und andere Formen der Verwertung bezwecken, um die zu
beseitigenden Abfallmengen zu reduzieren sowie den Eintrag von
Schadstoffen aus Elektro- und Elektronikgeräten in Abfälle zu verhin-
dern. Hierfür wurde ein neues Entsorgungssystem geschaffen. Während
die öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger weiterhin die Erfassung der
Elektro- und Elektronikaltgeräte aus privaten Haushalten durchführen,
sind die Hersteller grundsätzlich – mit Ausnahme des Rechts der Kom-
munen auf Eigenvermarktung – für die Wiederverwendung, Behandlung,
Verwertung und Entsorgung dieser Altgeräte verantwortlich. Koordiniert
werden die Schnittstellen der Entsorgungsverantwortung von den Kom-
munen auf die Hersteller durch die Stiftung „Elektro-Altgeräte-Register“
(EAR), die von den Herstellern nach dem Gesetz einzurichten war.

Seit zwei Jahren ist das neue Entsorgungssystem operativ wirksam. Die
Jahre 2005 und 2006 waren insbesondere von der Organisation, Funk-
tion und Ausstattung der EAR, der Art und Weise der Registrierung der
Hersteller bei der EAR, der Meldung und Ausstattung der kommunalen
Übergabestellen mit geeigneten Behältnissen, dem Aufbau und „Ein-
schwingen“ des Abholkoordinationssystems sowie Abstimmungen zwi-
schen Herstellern, öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern und Ent-
sorgern geprägt.

2007 trat bezüglich der Abholung der Altgeräte von kommunalen Über-
gabestellen eine gewisse Konsolidierung ein, wenn auch Vollzugserfah-
rungen gezeigt haben, dass der bei den Beteiligten erforderliche hohe
administrative Aufwand und unterschiedliche Verantwortlichkeiten sich
zu Lasten der Qualität der Verwertung der Altgeräte auswirken.

Seit Ende 2006 setzen sich erste Gerichtsentscheidungen mit der Verein-
barkeit des ElektroG mit dem Grundgesetz, der Wettbewerbserheblich-
keit einzelner Normen des ElektroG, Fragen der Registrierungspflicht
und der Rechtmäßigkeit der Gestellungs- und Abholanordnungen aus-
einander.

Im Zuge der 2008 durch die Europäische Kommission erfolgenden Re-
vision der WEEE-Richtlinie auf der Basis der Vollzugserfahrungen stehen
einige Fragen an, deren Lösung einen Vorschlag zur Änderung oder
Ergänzung der Richtlinie zur Folgen haben könnte: diese betreffen vor
allem die europäische Rechtsharmonisierung z.B. durch Vereinheitlichung
der Herstellerregistrierung und der zu leistenden finanziellen Garantien,
die Optimierung der Abholsysteme und die Nachweisführung von Alt-
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gerätemengen und Verwertungsquoten. Weitere Anknüpfungspunkte
für Verbesserungen bilden die Abgrenzung von Altgeräten aus privaten
Haushalten und Gewerbe, die gerechte Verteilung der Mengen auf die
Hersteller und das Erreichen der Zielsetzungen des ElektroG z.B. bei der
Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung und der individuellen
Herstellerverantwortung.

Der vorliegende Kommentar setzt sich neben den Erläuterungen der
einzelnen Vorschriften mit den Anwendungsproblemen, den Vollzugser-
fahrungen, den Handlungsmöglichkeiten der Beteiligten und den ersten
gerichtlichen Entscheidungen auseinander.

Berlin im Februar 2008 Dr. Rebecca Prelle
Dr. Holger Thärichen
Dr. Andrea Versteyl
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